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Elektronische Rechnung in Bremen einreichen
Zuständige Stellen

Der Senator für Finanzen

Ansprechperson

Der Senator für Finanzen, Referat 45

Der Senator für Finanzen, Referat 45

E-Mail 

 

Basisinformationen

Wenn Sie eine Rechnung an eine Dienststelle der Freien Hansestadt Bremen oder der 
Stadt Bremerhaven senden möchten, bietet Ihnen das Bremer E-Rechnungsportal alle 
dazu erforderlichen Informationen:

An diesem Portal sind ebenfalls verschiedene Anstalten öffentlichen Rechts, Eigenbetriebe 
sowie Gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligung der Städte Bremen und Bremerhaven 
sowie des Landes Bremen mit eigenen Empfangsadresse angeschlossen.

Verfahren

Die benötigte Leitweg-ID erhalten Sie von Ihrem Auftraggeber, sie muss in der 
elektronischen Rechnung angegeben werden. Die elektronische Rechnung muss 
maschinenlesbar sein und in einem strukturierten elektronischen Format eingereicht 
werden. Eine einfache PDF oder Bilddatei reicht nicht. Zum Einreichen ist vorrangig 
Peppol zu nutzen. Alternativ können Sie Rechnungen auch per Upload im Webportal, per 
E-Mail oder per De-Mail einreichen (Empfangsadressen siehe Bremer E- 
Rechnungsportal). Wollen Sie elektronische Rechnungen erstellen und versenden, steht 
Ihnen die Weberfassung zur Verfügung.

https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.335018.de
mailto:e-rechnung@finanzen.bremen.de
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